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Green Washing 
kurz erklärt 

Grün ist die Farbe, unter 
der nachhaltige Produkte ange-
boten werden, damit soll „um-
weltfreundlich“, „bio“, „sozial ver-
träglich“, fair“ suggeriert werden. 

Kann man der Farbe trauen? Bei 
„Greenwashing“ täuschen 
Unternehmen uns, Verbrau-
cher/innen vor, ihre Produkte 
seien besonders umweltfreund-
lich, ethisch korrekt und fair ge-
handelt. Sie werden damit in ein 
„grünes“ Licht gerückt, obwohl 
dies nicht der Wahrheit ent-
spricht. Das schadet den Ver-
braucher/innen und ist darüber 
hinaus wettbewerbswidrig. 

Dahinter verbergen sich Strate-
gien der Öffentlichkeitsarbeit 
und des Marketing, die dazu die-
nen, einzelne Produkte und gan-
ze Unternehmen als nachhaltig 
erscheinen zu lassen. Mit dem 
Greenwashing werden wir be-
wusst über die angebliche sozia-
le und ökologische Unterneh-
mensverantwortung der Unter-
nehmen getäuscht. Dahinter ste-
cken meist nur Profitinteressen. 

Um ihre Produkte „grün zu wa-
schen“, gehen Unternehmen 
unterschiedlich vor: Steht auf 
einer Spraydose „FCKW frei“, so 
ist dies eine Irreführung; das 
Treibmittel ist nämlich verboten. 
Die Behauptung der Bahn, sie 
verbrauche im Fernverkehr aus-
schließlich Ökostrom ist nicht 
belastbar. Ein „Bio-Burger“ ist 
nicht gesünder als ein herkömm-
licher Burger. Oft wird mit angeb-
lichen „Zertifikaten“ geworben, 
obwohl es sie offiziell gar nicht 
gibt. Nicht immer geben Um-
schreibungen wie „ökologisch“, 
„grün“, „natürlich“, „regional“ 
die tatsächlichen Verhältnisse 
wider, weil man oft nicht nach-
vollziehen kann, was hinter den 
Begriffen steckt. Sehr wichtig in 
diesem Zusammenhang ist das 
Logo, sind die Bilder, die Werbe-
spots und die Auswahl von Wer-
beträgern, die uns optisch und 
akustisch etwas „Positives“ sug-
gerieren sollen. 

Greenwashing erfolgt aus öko-
nomischen Interessen. Es ver-
bessert das Image des Unter-
nehmens, rechtfertigt mögli-
cherweise einen höheren Preis 
und macht die Politik „gewoge-

ner“ bezüglich seiner Produkte 
und seiner Strategien. 

Die Beispiele von Greenwashing 
sind vielfältig. So suggeriert das 
Label „BCI“ (Better Cotton Initia-
tive) die Herstellung „sauberer“ 
Textilien. Eine Dokumentation 
des ZDF vom 30.7.2020 enthüllt 
allerdings, dass dieses“ Zertifi-
kat“, mit dem mehr als 25% der 
Kleidung versehen sind, keines-
falls die Anforderungen, die an 
ökologisch und sozial herge-
stellte Kleidung zu stellen sind 
erfüllt. Es soll dem Verbraucher 
eben ein „gutes Gefühl“ beim 
Kauf geben. Die „Yoghurt Schnit-
te“ von Ferrero kommt, anders 
als die „Milchschnitte“ in rot, in 
grünem Gewand daher, um dem 
Produkt einen gesünderen An-
strich zu geben (als grüne Alter-
native zur roten Urform?). Die In-
haltsstoffe dieser Schnitte unter-
scheiden sich aber nicht we-
sentlich von dem ursprüngli-
chen Produkt. 

Bei der Fülle an Produkten und 
Dienstleistungen des täglichen 
Lebens ist es für uns Konsu-
ment/innen sehr schwierig, zu 
beurteilen, wie grün oder nach-
haltig diese tatsächlich sind. Es 
gibt eine Menge von Zertifika-
ten, deren Inhalte und Bestim-
mung man kaum nachvollzie-
hen kann. Es gibt aber einiges, 
worauf man achten kann. So 
sollte man bei Frischwaren da-
rauf achten, dass sich die Wer-
beversprechen zumindest plau-
sibel lesen. Auffallende und rei-
ßerische „Sprüche“ sollte man 
mit dem gesunden Menschen-
verstand hinterfragen. Mit der 
Farbe „grün“ versehene Waren 
sollte man nicht gleich für 
„nachhaltig“ halten. Man sollte 
auch mal das Kleingedruckte le-
sen. Bei hochwertigen Produk-
ten, das fängt bei den Textilien 
an, sollte man sich einen Über-
blick über die vorhandenen Zer-
tifikate (z.B. den „Grünen Knopf“ 
bei Kleidung) verschaffen, um 
nicht auf unwahre Werbever-
sprechen hereinzufallen. 

Fazit: Greenwashing stellt eine 
bewusste Täuschung der Ver-
braucher/innen dar, mit deren 
Hilfe sich Unternehmen Wettbe-
werbsvorteile verschaffen wol-
len. Nur informierte Verbrau-
cher/innen können dem Schwin-
del durch Konsumboykott Ein-
halt gebieten
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WENN ICH EINEN EINZIGEN PUNKT NEHME UND DEN 
AUFBLASE, DANN IST DAS GREENWASHING“. 
 (Stefan Kreutzberge)
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Nachhaltig-
keitspolitik 
kurz erklärt 

Politik setzt Strategien um. Sie 
besteht aus Ordnungs-, Struk-
tur- und Prozesspolitik. Politik 
richtet sich an die gesamte 
Gesellschaft, also sowohl an
die Bürgerinnen und Bürger,
als auch an die Wirtschaft. 
Sie umfasst alle Bereiche des 
täglichen Lebens. Politik setzt 
Normen und wacht über ihre 
Einhaltung. 

Europäische und deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategien 
werden sowohl im Bund, in 
den Ländern als auch in den 
Kommunen politisch umge-
setzt. Dabei stehen im Mittel-
punkt die Umweltpolitik, und 
da besonders die Klimapolitik. 
Die Bundesrepublik Deutsch-
land als Mitgliedsland der EU 
setzt dabei die europäische 
Klimapolitik um, die wieder-
um auf die Verwirklichung der 
Ziele des Kyoto-Protokolls 
von 1997 ausgerichtet ist. Bis 
zum Jahre 2020 sollen die 
Treibhausgasemissionen 
gegenüber 1990 um 20 Pro-
zent reduziert, der Anteil der 
erneuerbaren Energien am 
Gesamtverbrauch auf 20 Pro-
zent bis 2020 zu erhöht und 
eine Reduktion um 20 Prozent 
des EU-Energieverbrauchs 
(gemessen an den Prognosen 
für 2020) realisiert werden. 
Maßnahmen zur Verwirkli-
chung der Ziele betreffen un-
terschiedliche Politikberei-
che wie die Energiewende (von 
der Atomenergie zu erneuerba-
rer Energie), die Bioenergie-
gewinnung, auch die Stär-
kung des Bewusstseins der 
Bevölkerung durch Bildung 
im Allgemeinen und der Ver-
braucherinnen und Verbrau-
cher im Besonderen. 

Nachhaltigkeit ist ein Leitprin-
zip der Wirtschaftspolitik auf 
Bundesebene. Wichtige aktu-
elle Ziele nachhaltiger Wirt-
schaftspolitik sind Ressour-
ceneffizienz, Materialeffizienz, 
Dekarbonisierung, Umweltin-
novation und eine ökologische 

Modernisierung des Wirtschaf-
tens. Ein weiterer Baustein 
nachhaltiger Wirtschaftspoli-
tik ist die Umsetzung einer 
Steuerpolitik, die Anreize für 
den sozial-ökologischen Um-
bau setzt. Für Hessen ist das 
„Bündnis für Nachhaltigkeit“ 
(HBN) zu nennen, das sich um 
die Unterstützung von Nach-
haltigkeit entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette der 
Wirtschaft kümmert. 

Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist ein föderaler Staat mit 
16 Bundesländern. Sie haben 
eine größere Nähe zu den Bür-
gerinnen und Bürgern als der 
Bund und setzen die Ziele nach-
haltiger Entwicklung in gro-
ßem Umfang politisch um. Das 
betrifft Handlungsfelder wie 
Biodiversität (Wald, Wasser, 
Flächen/Boden, Luft, Umwelt, 
Gesundheit), nachhaltige 
Landbewirtschaftung, nach-
haltige Mobilität, nachhaltige 
Stadtentwicklung, nachhal-
tiger Konsum/nachhaltiger 
Lebensstil, Nachhaltigkeit 
der Kommunen u.v.a.m. 

Auf kommunaler Ebene 
schließlich wird Bundes- und 
Landespolitik bürgernah um-
gesetzt. Dabei spielt die Um-
setzung der 17 Nachhaltigkeits-
ziele der Agenda 2030 eine 
wichtige Rolle. Häufig mit För-
derprogrammen von Bund und 
Ländern, werden die Politiken 
zum Wohle der Umwelt und 
der Bürgerinnen und Bürger 
realsiert. Zu nennen sind hier 
als Beispiele das Car-Sharing 
Modell der Stadt Darmstadt 
das „Mobilität, UpCycling 
und Fair Trade“ Programm in 
St. Ingbert (Saarland) und das 
„Energieeffizienz und Genera-
tions- und kulturübergreifen-
de Sozialarbeit“ Programm 
in Eltville (Hessen). Nicht 
unerwähnt bleiben darf 
hierbei auch der „kommunale 
Klimaschutz und Nach-
haltigkeitsaktionsplan“ der 
Gemeine Alsbach-Hähnlein, 
dem Sitz des Europäischen 
Instituts für Arbeitsbeziehun-
gen (EIAB) e.V.
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POLITIK IST DIE KUNST,  
DAS NOTWENDIGE MÖGLICH ZU MACHEN“  
 (Herbert Wehner)
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Regelwerk  
gesellschaft -
licher Verant-

wortung 
kurz erklärt 

Unternehmerisches gesell-
schaftliches Engagement trägt 
wesentlich zur Verwirklichung 
der Ziele nachhaltiger Ent-
wicklung bei. Es  wird als Cor-
porate Social Responsibility 
(CSR) bezeichnet (s. Kolumne 
vom 04.08.2021). Neben natio-
nalen rechtlichen Normen gibt 
es  keine rechtsverpflichten-
den Regeln für Unternehmen, 
gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen. Auf inter-
nationaler und nationaler Ebe-
ne bestehen aber einschlägige 
Regelwerke, an die sich Unter-
nehmen zunehmend halten. 
Sie werden als institutioneller 
Rahmen des CSR-Konzepts be-
zeichnet. Hier ein Überblick: 

Auf internationaler Ebene ist 
zunächst auf den 1999 gegrün-
deten „Global Compact“ hinzu-
weisen. Er richtet sich mehr-
heitlich an etwa 13.000 Unter-
nehmen. Zehn Prinzipien ver-
pflichten sie zur Einhaltung 
von Grundwerten aus den Be-
reichen Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umweltschutz 
und Korruptionsbekämpfung. 

Zu nennen sind ferner die 
„Leitlinien für multinationale 
Unternehmen“ der OECD (Or-
ganisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung). Sie enthalten detailliert, 
inhaltlich den Prinzipien des 
Global Compact ähnelnd, Prin-
zipien und Standards, die sich 
vor allem an die Regierungen 
der 37 Mitgliedstaaten richten. 

Insbesondere den Arbeitsbe-
dingungen widmet sich die 
„Dreigliedrige Grundsatzerklä-
rung über multinationale 
Unternehmen und Sozialpoli-
tik“ der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO). Sie 
behandelt die IAO Richtlinien 
„zur Stärkung der positiven 
Auswirkungen der Tätigkeit 
von multinationalen Unterneh-
men im sozialen Bereich und 
auf dem Gebiet der Arbeit“. Die 
Grundsätze verstehen sich als 
Richtlinien sowohl für multi-
nationale Unternehmen, Re-
gierungen sowie Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmerverbände. 
Die Erklärung enthält insge-
samt 68 Regeln zu den Themen 
Beschäftigung, Ausbildung, 
Arbeits- und Lebensbedingun-
gen und Arbeitsbeziehungen. 

Hinzuweisen ist noch auf die 
Global Reporting Initiative 
(GRI). Sie legt elf Prinzipien 
fest, an denen sich Unterneh-
men bei der Offenlegung ihrer 
nichtfinanziellen Aktivitäten 
(z.B. Nachhaltigkeitsberich-
ten) orientieren, um eine Ver-
gleichbarkeit der Berichte zu 
erreichen. 

Die Norm 26000 der Internatio-
nalen Organisation für Nor-
mung (ISO) schließlich stellt 
einen Leitfaden dar, mit dem 
gute Unternehmensführung 
für soziale Verantwortung skiz-
ziert wird und mit dem Unter-
nehmen ihre Leistung im Hin-
blick auf nachhaltige Entwick-
lung, Gesundheit und Wohl-
ergehen der Gesellschaft und 
Rechtskonformität messen 
können. 

Im Mittelpunkt der nationalen 
Betrachtung ist der Deutsche 
Nachhaltigkeitskodex (DNK) 
zu nennen. Der DNK knüpft an 
die Prinzipien des UN Global 
Compact, die OECD-Leitsätze 
für multinationale Unterneh-
men und den Leitfaden ISO 
26000 an. Der DNK wurde vom 
Rat für Nachhaltige Entwick-
lung der Bundesregierung ent-
wickelt und ist ein Standard für 
ein transparentes Nachhaltig-
keitsmanagement von Unter-
nehmen und Organisationen 
jedweder Größe und Ausrich-
tung. Der DNK beinhaltet 20 
Kriterien. Mit Hilfe des DNK 
sollen auf Nachhaltigkeit bezo-
gene Leistungen von Unter-
nehmen und Organisationen 
in Deutschland vergleichbar 
gemacht werden. Alle dazuge-
hörigen Organisationen und 
Unternehmen werden in einer 
Online-Datenbank gelistet 
und, einsehbar, hinterlegt. 

Zu guter Letzt sei noch auf den 
Nationalen Aktionsplan Wirt-
schaft und Menschenrechte 
der Bundesregierung hinge-
wiesen, mit Hilfe dessen die 
Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte umge-
setzt werden sollen.
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WAS DIE WIRTSCHAFT DURCH KINDERARBEIT  
SPART, ZAHLT DIE GESELLSCHAFT SPÄTER  
TAUSENDFACH ZURÜCK.“(Lewis Hine)
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